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[GERMAN TEXT — TEXTE ALLEMAND]

No. 2175. ABKOMMEN ZWJSCHEN DEN REGIERUNGEN
DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND UND DER
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA TJBER DIE
FINANZIERUNG VON AUSTAUSCHVORHABEN ZUM
ZWECKE DER ERZIEHUNG UND WEITERBILDUNG

Die Regierungender BundesrepublikDeutschlandund der Vereinigten
Staatenvon Amerika haben

von dem Wunschebeseelt, das gegenseitigeVerstandnisder Völker der
BundesrepublikDeutschlandund der VereinigtenStaatenvon Amerika durch
starkerenAustauschvon KenntnissenundberuflichemKönnenim Wegegegen-
seitiger Fuhlungnahmeauf erzieherischemGebiet weiterhin zu fördern, und

in der Erwagung,dassAbschnitt 32 (b) des “Gesetzesder Vereinigten
StaatenbetreffenduberschussigesStaatseigentum”von 1944 in der durch Ge-
setz 584 desNeunundsiebzigstenKongressesgeltendenFassungvorsieht,dass
der Aussenministerder VereinigtenStaatenvon Amerika mit jederauswartigen
Regierungüber die Verwendungvon Devisen oder Devisenguthabenin der
Wahrungder betreffendenRegierung,die als Ergebnisvon VerfUgungenuber
uberschussigesStaatseigenturnerlangtsind, em Abkommenzu Zweckengewis.-
ser Bildungsvorhabenschliessenkann, und

in der Erwagung,dassdiezwischendemDeutschenZweizonenwirtschafts-
rat und der Regierungder VereinigtenStaatenvonAmerika am23. Januar1948
geschlossenen,,Abkomrnenuber denVerkauf uberschussigenStaatseigentums”
bestimmen,dassdie Regierungder VereinigtenStaatendie beschleunigteZah-
lung einesTeils des noch nicht gezahitenKaufpreisesin Landeswahrungzu
ihrer eigenenVerwendungverlangenkann, und

in der Erwagung,dassdie BundesrepublikDeutschlandgemassArtikel 133
des am 23. Mai 1949 verkündeten Grundgesetzesfür die Bundesrepublik
Deutschlandin die RechteundPflichtender VerwaltungdesVereinigtenWirt—
schaftsgebieteseintritt,

folgendesvereinbart:

Artikel 1

Es wird eine KommissionunterdemNamen,,Erziehungskommissionder
Vereinigten Staatenin der BundesrepublikDeutschland”(im folgendenals
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,,die Kommission” bezeichnet),errichtet,die von denRegierungenderBundes-
republik Deutschlandund der Vereinigten Staatenvon Amerika als die zur
Erleichterung der Durchführung eines Bildungsprogrammsgeschaffeneund
eingesetzteOrganisationanerkannt wird; dieses Bildungsvorhabenwird aus
Mittein finanziert, die der Kommission von der Regierungder Vereinigten
Staatenaus Mittein zur VerfUgung gesteiltwerden, die diesevon der Bundes-
republik Deutschlandgamässden,,Abkommenflber denVerkaufuberschussigen
Staatseigeatums”vom 23. Januar1948 zwischen dem DeutschenZweizonen-
wirtschaftsrat und der Regierung der Vereinigten Staatenvon Amerika und
gemassdem am 23. Mai 1949 verkundetenGrundgesetzder Bundesrepublik
Deutschlanderhält.

Unbeschadetder Vorschriften des Artikels 3 dieses Abkommensunter-
liegt die Kommissionbezuglichder Verwendungund derAusgabevon Devisen
oder Devisenguthabenzu den in dem vorliegendenAbkommen bezeichneten
Zweckennicht der Inlandsgesetzgebungder VereinigtenStaatenvon Amerika.
Gelderund sonstigesEigentumder Kommission gelten in der Bundesrepublik
Deutschlandals EigentumeinesauswartigenStaates.

Die gemaI3vorliegendemAbkommen im Rahmendernachfolgendaufge-
fuhrten Bedingungenund Beschrankungenzur Verfugung gestellten Mittel
sind von derKommissionodereinemsonstigenim gegenseitigenEinvernehmen
der RegierungenderBundesrepublikDeutschlandund derVereinigtenStaaten
von AmerikazubestimmendenRechtstragerzu denjenigenZweckenzurVerfü-
gung zu stellen,wie sie in Abschnitt32 (b) desneugefasstenGesetzesderVerei-
nigten Staatenvon 1944 betreffenduberschussigesStaatseigentumniedergelegt
sind, namlich zum Zweckeder

1) Finanzierungvon Studien, Forschungen,Unterricht und anderen
Bildungsvorhabenvon BurgernderVereinigtenStaatenvon Amerikaoder
zu ihren Gunstenan im Gebiet derBundesrepublikDeutschlandgelegenen
Schulen und Hochschuleinrichtungensowie von Deutschen, die ihren
gewohnlichenAufenthalt in der BundesrepublikoderBerlin (West)haben,
an ausserhaibderVereinigtenStaaten,Hawaiis, Alaskas(mit denAleuten),
Puerto Ricos und der JungferninselngelegenenamerikanischenSchulen
und Hochschuleinrichtungen,einschliel3lichder Zahiungvon Reisekosten,
Unterrichtsgebuhren,Unterhalt und anderenmit der Ausbildungstatig-
keit zusammenhangendenAusgaben;oderder

2) Gewahrung der Reise für Deutsche, die ihren gewohnlichen
Aufenthalt in der Bundesrepublikoder Berlin (West) haben, und die
amerikanischeSchulen oder Hochschuleinrichtungenin den Vereinigten
Staatenselbst,in Hawaii, Alaska(mit denAleuten),PuertoRico und auf den
Jungferninselnzu besuchenwünschenund deren Besuch nicht amerika-
nische Staatsburgerder Gelegenheitberaubt,die betreffendeSchuleoder
Einrichtungzubesuchen.
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Artikel 2

Zur ForderungdervorgenanntenZweckekanndie Kommissionim Rahmen
derBestimmungendesvorliegendenAbkommensalle zurErreichungderZwecke
diesesAbkommenserforderlichenBefugnisseausüben,einschliel3lichder fol-
genden:

1) Planung, Annahme und Durchfuhrung von Vorhaben, die mit
den Zweckendes Abschnitts32 (b) des neugefasstenGesetzesder Verei-
nigten Staatenvon 1944betreffenduberschussigesStaatseigentumund mit
den Zielen desvorliegendenAbkommensin Einklang stehen.

2) Empfehlungenan den in dem GesetzderVereinigtenStaatenvon
1944 betreffend uberschüssigesStaatseigentumvorgesehenen, , Ausschuss
für Auslandsstipendien”(Boardof ForeignScholarships)von in der Bun-
desrepublik Deutschland ansassigenStudenten, Hochschullehrern,For-
schern und Lehrern sowie von Einrichtungen in der Bundesrepublik
Deutschland, soweit soichePersonenund Einrichtungen zur Teilnahme
an dem Vorhaben in Ubereinstimmungmit dem vorgenanntenGesetz
geeignetsind.

3) Empfehlungenan den vorbezeichneten,,Ausschussfür Auslands-
stipendien”betreffendVoraussetzungenwiesie für dieAuswahlderTeilneh-
mer an den Vorhabenund zur Erreichungder Zwecke und Ziele dieses
Abkommensfür erforderlich gehaltenwerden.

4) ErmachtigungdesSchatzmeistersderKommissionodereineranderen
von ihr zu benennendenPersonzur Entgegennahmevon Geidmittein, die
auf Bankkontenim Namen des Schatzmeistersder Kommission oder der
anderenetwa benanntenPerson einzuzahlensind. Die Ernennungdes
Schatzineistersoder dervorbezeichnetenPersonbedarfder Genehmigung
desAussenministers;derSchatzmeisterhatdieempfangenenMittel in einem
oder mehrerenihm vom Aussenministerder Vereinigten Staatenvon
AmerikabezeichnetenDepotszu hinterlegen.

5) Ermachtigungzur Ausgabevon Mittein und zur Gewahrungvon
Stipendienund Vorschüssenauf Mittel für die anerkanntenZwecke des
vorliegendenAbkommens.

6) Veranlassungvon regelmäi3igen Prufungender Geschaftsbücher
desSchatzmeistersder KommissionunterLeitung von durchdenAussen-
minister der Vereinigten Staatenvon Amerika ausgewahltenRechnungs-
prüfern.

7) EinstellungeinesVerwaltungsdirektorsoder - leiters, von Verwal-
tungs- und Schreibkräftensowie Festsetzungund Zahiung der Gehälter
und Löhne diesesPersonalsaus auf Grund desvorliegendenAbkommens
zur VerfügunggestelitenMittein.
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Artikel 3

Alle von derKommission genehmigtenVerpflichtungen,Verbindlichkeiten
und AufwendungensolieneinemJahreshaushaitsplanentsprechen,dervon dem
AussenministerderVereinigtenStaatenvon Amerikagemassvon ihm zu erlas.-
sendenBestimmungenzu genehmigenist.

Artikel 4

Die KommissionbestehtauszehnMitgliedern, von denenfünf Burgerder
Vereinigten Staatenvon Amerika und fflnf Deutsche,die ihren gewohnlichen
Aufenthalt in der Bundesrepublikoder Berlin (West) haben,sind. Ferner ist
derersteleitendeBeamteder diplomatischenVertretung derVereinigtenStaa-
tenvon Amerikabei derBundesrepublikDeutsehiand(im folgendenals ,,Missi-
onschef” bezeichnet)Ehrenvorsitzenderder Kommission. SeineStimme ent-
scheidetbei Stimmengleichheitin Abstimmungender Kommission, auch er-
nennt er den Vorsitzendender Kommission. Als ordentlichesMitglied der
Kommission besitzt derVorsitzendeStimmrecht. Der Missionschefist befugt,
Burger derVereinigtenStaatenin die Kommissionzu berufenund sie daraus
zu entfernen;mindestenszwei von ihnen soilcn Beamteder auswartigenVer-
tretungsbehordender Vereinigten Staatenin der Bundesrepubliksein. Die
deutschenKommissionsmitgliederwerdenvon der Regierungder Bundesrepu-
bilk Deutschlandernanntund könnenvon ihr entferntwerden.

Die Amtsdauerder Mitglieder läuft von dein Zeitpunkt ihrer Ernennung
big zu dem darauffolgenden31. Dezember;Wiederernennungist zulassig.Die
durch Rücktritt, Begrundungcines neuenWohnsitzesausserhalbder Bundes-
republik Deutschland,durchAblauf derAmtsdaueroderauf andereWeisefrei
werdendenStellenwerden gemassdem in diesem Artikel dargelegtenErnen-
nungsverfahrenbesetzt.

Die Mitglieder übenihre Tatigkeit ohneEntschadigung(d.h. ehrenamtlich)
aus,jedochist die Kommissionermachtigt,die zum Besuchihrer Sitzungenund
zur Wahrnehniunganderervon ihr aufgetrageneramtlicher Obliegenheiten
erforderlichenAufwendungendenMitgliedern zu erstatten.

Artikel 5

Soweit die Kommission es zur Fuhrung ihrer Geschaftefür erforderlich
erachtet,gibt sic sich eineGeschaftsordnungundbesteiltAusschüsse.

Artikel 6

Berichteüber die Tatigkeit der Kommission,die in Form und Inhalt zur
EntgegennahmedurchdenAussenministerderVereinigtenStaatenvon Amerika
geeignetsind, sind alljahrlich diesemsowieder RegierungderBundesrepublik
Deutschlandzuzustellen.
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Artikel 7

Das Hauptbüro derKommission hat semenSitz in oder in der Nähe der
Hauptstadt der BundesrepublikDeutschland,jedoch können Sitzungen der
Kominission und ihrer Ausschüsseauchan anderenvon der Kommission zu
bestimmendenOrten stattfinden; die Tatigkeit eines jeden Beamten oder
AngehorigendesPersonalsderKommissionkannanjedemvon derKommission
genehmigtenOrteausgeubtwerden.

Artikel 8

Zuni Zwecke des vorliegenden Abkommens stelit die Bundesrepublik
Deutschland,soweit und sobald die Regierungder Vereinigten Staatenvon
Amerika sic darum ersucht, als Zahiungenauf die nach den ,, Abkommen
über den Verkauf uberschussigenStaatseigentums”vom 23. Januar 1948
zwischendem DeutschenZweizonenwirtschaftsratund der RegierungderVer-
einigten Staatenvon Amerika entstandeneDollar-Verschuldungder Bundes-
republik Deutschlandund zur Hinterlegungauf einem in der Bundesrepublik
zu errichtenden Konto des Finanzministersder Vereiningten Staaten von
Amerika Betragein der Wahrung der BundesrepublikDeutschlandaus den-
jenigenDollarguthabenbereit, die gemässden “Abkommen überdenVerkauf
uberschussigenStaatseigentums”vom 23. Januar 1948 zwischen dem Deut.-
schen Zweizonenwirtschaftsratund der Regierung der Vereinigten Staaten
entstandensind, und zwar bis zur Erreichungeines $ 5.000.000,-(Wahrung
derVereinigtenStaaten)entsprechendenGesamtbetrages;dies geschiehtjedoch
mit der Massgabe,dassjeweils innerhaibeinesKalenderjahresnicht mehr als
der Gegenwertvon $ 1.000.000,- (Wahrung der Vereinigten Staaten)in der
Wahrung der BundesrepublikDeutschiandzur Verfugung gestelit wird. Der
Gegenwertin WahrungderVereinigtenStaatenvon Betragenin derWahrung
der BundesrepublikDeutschland,die auf dieseWeisevon der Bundesrepublik
Deutschlandgezahit werden, wird unter dem Datum der Zahlung auf die
nach dem obengenanntenAbkommen bestehendeDollar-Verschuldung der
BundesrepublikDeutschlandgutgeschriebenwerden.

Alsder Wechselkurszwischen derWahrung der BundesrepublikDeutsch-
landund der Wahrung derVereinigten Staaten,der bei der Bestimmungdes
auf dieseWeisezu hinterlegendenBetragesderWahrungder Bundesrepublik
Deutschlandzugrundezulegenist, ist der für die VereinigtenStaatengunstigste
Kurs anzusehen,der am Tageder Zahiung jenesBetrageseineran amtlichen
Geschaftenmit derBundesrepublikDeutschlandteilnehmendenParteieingeraumt
wird; diesgilt nur unterderVoraussetzung,dassdieserKurs nicht ungesetzlich
ist und dasser, wenn beide Lander mit dem internationaleWahrungsfonds
Pariwerte vereinbart haben, nach den Artikeln des Abkommes über diesen
Fonds nicht verbotenist.
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Der aussenministerder Vereinigten Staatenvon Amerika steilt in der
Wahrung der BundesrepublikDeutschiandfür Aufwendungen,die von der
Kommissiongenehmigtsind, die für die Zwecke diesesAbkommensbenotigten
Betrage zur Verfugung; dieseBetragedürfen jedoch unterkeinen Umständen
die gemassArtikel 3 dieses Abkommens festgelegtenhaushaltsplanmassigen
Beschrankungenubersteigen.

Artikel 9

Die Regierungender BundesrepublikDeutschlandund der Vereinigten
Staatenvon Amerikawerdenallesin ihrer MachtStehendetun, urn die in diesern
AbkommenvorgesehenenVorhabendesAustauschsvon Personenzu erleichtern
und die bei seinerDurchfuhrungetwa auftauchendenFragenzu lösen.

Artikel 10

Soweit in diesem Abkommen der Ausdruck ,, Aussenministerder Ver-
einigten Staatenvon Amerika” vorkommt, bedeuteter den Aussenminister
derVereinigtenStaatenvon Amerikaodereinenbeliebigen,von ihm mit seiner
VertretungbeauftragtenBeamtenoderAngestelltenderRegierungderVereinig-
ten Staatenvon Amerika.

Artikel 11

DiesesAbkommenkann durchAustauschdiplomatischerNoten zwischen
den RegierungenderBundesrepublikDeutschlandund derVereinigtenStaaten
von Amerika abgeandertwerden.

DiesesAbkommengilt auchfür das Land Berlin (West), sobaiddie Re-
gierung der BundesrepublikDeutschlandgegenuberder Regierungder Ver-
einigten Staatenvon Amerikaeine entsprechendeErklarungabgibt.

Artikel 12

DiesesAbkornmentritt am TageseinerUnterzeichnungin Kraft.

Zu URKUND DESSEN habendie unterfertigten,von ihren Regierungendazu
gehorig bevollmachtigtenVertreter diesesAbkommenunterzeichnet.

GESCHEHENzuBonn, in doppelterAusfertigung,in deutscherundenglischer

Sprache,am heutigenachtzehntenJuli 1952.

Für die Regierung Für die Regierung
der der

BundesrepublikDeutschland VereinigtenStaatenvon Amerika
ADENAUER John J. MCCLOY

[SEAL] [SEAL]
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